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Moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme 

Veröffentlichungen zur Einbauverpflichtung moderner Messeinrichtungen                                                       
und intelligenter Messsysteme gemäß dem Messstellenbetriebsgesetz 

Durch das Gesetz über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelligenten Energienetzen, das 
Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), sind alle grundzuständigen Messstellenbetreiber verpflichtet, zukünftig moderne 
Messeinrichtungen bzw. intelligente Messsysteme einzubauen. Gemäß § 37 Abs. 1 MsbG stellt die Stadtwerke Ratingen GmbH als 
grundzuständiger Messstellenbetreiber Informationen über ihre Standardleistungen sowie mögliche Zusatzleistungen und den 
Umfang des Rollouts bereit. 

1. Standardleistungen 

Die nachfolgend aufgeführten Preise beinhalten die Leistungen gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1-7 MsbG. 

 

1.1 Preise für moderne Messeinrichtungen (mME) 
 

 Preise gültig ab 01.11.2020 bis 01.11.2023  Netto 

EUR/Jahr 

 Brutto 1 

EUR/Jahr 

Messstelle      

Moderne Messeinrichtung (mME)  

- Letztverbraucher, Anlagenbetreiber - 
 16,81  20,00 

 

 

1.2 Preise für intelligente Messsysteme (iMSys) 
 

Preise gültig ab 01.11.2020 bis 01.11.2023  Netto 

EUR/Jahr 

 Brutto 1  

EUR/Jahr 
 

Messstelle Verbrauch (kWh/a)     

Intelligentes Messsystem (iMSys) 

- Letztverbraucher - 

> 6.000 - 10.000 kWh/a  84,03  100,00 

Verbrauchseinrichtungen  

gem. § 14a EnWG 
 84,03  100,00 

> 10.000 - 20.000 kWh/a  109,24  130,00 

> 20.000 - 50.000 kWh/a  142,86  170,00 

> 50.000 - 100.000 kWh/a  168,07  200,00 

> 100.000 kWh/a  - 2  - 2 

 

Messstelle Installierte Leistung (kW)     

Intelligentes Messsystem (iMSys) 

- Anlagenbetreiber - 

> 7 - 15 kW  84,03  100,00 

> 15 - 30 kW  109,24  130,00 

> 30 - 100 kW  168,07  200,00 

> 100 kW  - 2  - 2 

Der für die aufgeführten Kategorien relevante Jahresstromverbrauch bemisst sich nach § 31 Abs. 4 MsbG. Bei mehreren intelligenten 
Messsystemen eines Anschlussnutzers innerhalb eines Gebäudes reduzieren sich die vorgenannten Preise entsprechend § 31 Abs. 5 
MsbG. St
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2. Zusatzleistungen 

 

Preise gültig ab 01.11.2020 bis 01.11.2023  Netto 

EUR/Jahr 

 Brutto 1  

EUR/Jahr 

Zusatzleistungen    

auf Anfrage Preise werden zu einem 

späteren Zeitpunkt veröffentlicht 

 
Die Entgelte gelten für den Messstellenbetrieb gemäß MsbG durch die Stadtwerke Ratingen GmbH. Da der Messstellenbetrieb gem. 
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MsbG auch die Messung umfasst, werden keine separaten Entgelte für die Messung/Ablesung erhoben.3 

1) Die Bruttopreise beinhalten die Umsatzsteuer in Höhe von 19%. Im Rahmen des Konjunkturpaketes der Bundesregierung wird ab 
dem 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 die Umsatzsteuer von 19 % auf 16 % herabgesetzt. 

2) Die Preise für intelligente Messsysteme in dieser Gruppe werden je Anwendungsfall individuell ermittelt. 

3) Für eine Messung/Ablesung außerhalb des Stichtagsverfahrens durch die Stadtwerke Ratingen GmbH wird eine zusätzliche 
Kostenpauschale (Zusatzleistung) erhoben. 
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